
Bearbeitungsvermerk 
 

Eingangsdatum: ………………. 
 

Uhrzeit: ………………………… 

 

2022/______                                                      

Ich bestelle hiermit verbindlich 
 

Sorte Polterholz 
lang, an den Weg gerückt 

Preis zzgl. 
19 % MwSt 

Selbstwerbung 
 

Preis 
 

Laubhartholz* 
(Buche, Esche, Ahorn) 

……… Fm 
netto 58* € je 

Festmeter 
……… Ster 

netto 24,80* € 
je Ster 

 

 *wird bei einer Bestellung sonstiges Laubhartholz (Eiche, Esskastanie etc.) beigemischt,  

werden 54 €/Fm für Polterholz bzw. 23,10 €/Fm bei Selbstwerbung in Rechnung gestellt  

Nadelholz und 
Laubweichholz 
(Kiefer, Fichte, Birke, 
Pappel, Weide etc.) 

……… Fm 
netto 41,40 je 

Festmeter 
……… Ster 

netto 15,10 € 
je Ster 

 

Vor- und Zuname Straße, Haus-Nr., Stadtteil Telefon-Nr. 
  

 
 
 

Bankverbindung zum Einzug 
der Brennholzrechnung: IBAN DE _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ 

 
Mir ist bekannt und ich stimme mit meiner Unterschrift zu, dass  
1. Brennholz aus dem Stadtwald (Polterholz, Selbstwerbung) nur an Erlenbacher Bürger bzw. Privathaushalte 
abgegeben wird; 
2. die Höchstabgabemenge von städtischem Brennholz je Haushalt 7 Festmeter (= 10 Raummeter) beträgt; 
übersteigt die Nachfrage nach Brennholz die der Stadt zur Verfügung stehenden Brennholzmenge, kann die 
Bestellmenge entsprechend reduziert werden; 
3. grundsätzlich keine Sammelbestellungen angenommen werden; jeder interessierte Bürger muss seine 
Brennholzbestellung persönlich durchführen; 
4. zur Wahrung der Nachhaltigkeit einer Hartholzbestellung (Buche, Eiche, Esche, Ahorn, Robinie etc.) bis zu 50 % 
Nadelholz- bzw. Weichholz beigemischt werden; übersteigt die Nachfrage nach Hartholz das zur Verfügung 
stehende Angebot, erhöht sich der Weichholzanteil je Polterholzlos entsprechend; 
5. nicht garantiert werden kann, dass Hartholz- und Weichholzanteile am selben Waldort zur Verfügung gestellt 
werden können; 
6. Brennholzbestellungen, welche nach dem 30. November 2022 eingehen, nur im Rahmen des zur Verfügung 
stehenden Angebotes bedient werden können; 
7. nach erfolgter Zuweisung das Brennholz innerhalb einer Frist von 3 Monaten aufzuarbeiten und 
abzutransportieren ist (Achtung vor Brennholzdiebstahl!); 
8. ich mich zur Einhaltung der bei der Aufarbeitung vorgeschriebenen Unfallverhütungs-Vorschriften, insbesondere 
zum Tragen der persönlichen Schutzausrüstung verpflichte; 
9. ich einen Motorsägen-Grundkurs (Vorlage einer Kopie der Urkunde als Nachweis) absolviert habe, dessen 
Inhalte den Modulen 1 und 2 der GUV-I 8624 entsprechen. Ich verwende ausschließlich Sonderkraftstoff und 
biologisch abbaubare Kettenöle; 
10. meine Daten nur für den angegebenen Zweck erhoben, verarbeitet und genutzt sowie an den staatlichen 
Revierleiter weitergegeben bzw. übermittelt und dort ebenfalls nur für den angegebenen Zweck verarbeitet und 
genutzt werden; 
11. die Stadtkasse Erlenbach a.Main die Brennholzrechnung per Lastschrift von oben angegebenem Bankkonto 
einzieht. 

 
Erlenbach a.Main, den ..........................             …………………………………………….… 
        Unterschrift 
 

Weiterleiten an die  
Stadt Erlenbach a.Main, Bahnstr.26, 63906 Erlenbach a.Main (Rathaus, Zimmer 5, Fr. Stegmann) 
 

 

Abgabefrist  
 

bis spätestens 
 

30.11.2022 
 

 
 


